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1. Jahressteuergesetz 2019 in Kraft 
 
Der Bundesrat stimmte am 29.11.2019 zahlreichen Änderungen im Steuerrecht zu, die der Bundestag 
bereits am 7.11.2019 verabschiedet hatte. Sie dienen der Anpassung an EU-Recht, der Digitalisierung 
und Verfahrensvereinfachung. Die vorgesehenen Maßnahmen sind sehr umfangreich und sollen hier 
zunächst stichpunktartig aufgezeigt werden. Über die einzelnen relevanten Regelungen werden wir Sie 
über dieses Informationsschreiben auf dem Laufenden halten. 
 

Es wird eine Sonderabschreibung für neue Elektronutzfahrzeuge sowie elektrisch betriebene Las-
tenfahrräder in Höhe von 50 % im Jahr der Anschaffung zusätzlich zur regulären Abschreibung ein-
geführt. Begünstigt werden Elektronutzfahrzeuge der EG-Fahrzeugklassen N1, N2 und N3, die ganz 
oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern oder aus emissions-
frei betriebenen Energiewandlern gespeist werden. Zu den begünstigten elektrisch betriebenen Las-
tenfahrrädern gehören solche, die ein Mindest-Transportvolumen von 1 m3 und eine Nutzlast von 
mindestens 150 kg aufweisen. Diese Sonderabschreibung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 
31.12.2019 und vor dem 1.1.2031 angeschafft werden.  
Bei der privaten Nutzung von betrieblichen Elektrofahrzeugen oder von extern aufladbaren Hyb-
ridelektrofahrzeugen kommt anstelle der sog. 1-%-Regelung eine 0,5-%-Regelung zum Tragen. Die-
se Regelung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2018 und vor dem 1.1.2022 angeschafft werden. 
Das Jahressteuergesetz erweitert diese Regelung nunmehr über den 31.12.2021 hinaus bis zum 
1.1.2025 für Fahrzeuge, die unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine eine 
Reichweite von mindestens 60 Kilometern erreichen. Wird das Fahrzeug nach dem 31.12.2024 und 
vor dem 1.1.2031 angeschafft, muss die Mindestreichweite 80 Kilometer betragen. Überschreitet die 
Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilometer 50 Gramm nicht, spielt die Mindestreichweite keine 
Rolle.  
Beträgt der Bruttolistenpreis nicht mehr als 40.000 €, kommt für Fahrzeuge, wenn sie nach dem 
31.12.2018 und vor dem 1.1.2031 angeschafft werden, anstelle der 0,5-%-Regelung eine 0,25-%-
Regelung zum Tragen, wenn das Fahrzeug gar keine Kohlendioxidemission verursacht. 
Die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines 
Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen 
Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung 
wird bis zum 31.12.2030 verlängert. 

 
Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen durchgesetzt worden: 
 

 Steuerfrei bleiben Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die der Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers dienen. Die Weiterbildung darf keinen überwie-
genden Belohnungscharakter haben.  

 Gutscheine und Geldkarten gehören nur dann nicht zu den Einnahmen aus Geld, wenn sie 
ausschließlich zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen und zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.  

 Ab dem 1.1.2020 unterbleibt der Ansatz eines Sachbezugs, wenn der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern eine Wohnung zu Wohnzwecken verbilligt überlässt, soweit das vom Ar-
beitnehmer gezahlte Entgelt mindestens zwei Drittel des ortsüblichen Mietwerts ausmacht 
und dieser Richtwert für die Wohnung nicht mehr als 25 € je Quadratmeter (ohne umlagefä-
hige Kosten) beträgt.  

 Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen werden von zzt. 12 € bzw. 24 € auf 
14 € bzw. 28 € ab dem 1.1.2020 angehoben.  

 Des Weiteren wird für Berufskraftfahrer ein Pauschbetrag in Höhe von 8 € pro Tag einge-
führt, der anstelle der tatsächlichen Aufwendungen, für die üblicherweise während einer 
mehrtägigen beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang mit einer Übernachtung im Kraftfahr-
zeug des Arbeitgebers entstehende Mehraufwendungen in Anspruch genommen werden 
können. Der Pauschbetrag kann auch von selbstständigen Berufskraftfahrern geltend ge-
macht werden. 

 
  



 Zuschüsse für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr – sog. „Job-
Tickets“ – können mit einer Pauschalsteuer von 25 % versteuert werden, auch wenn die Be-
züge dem Arbeit-nehmer nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt 
werden. In diesem Fall unterbleibt auch die Minderung der Entfernungspauschale. Die Rege-
lung gilt ab dem Tag der Verkündung des Gesetzes.  

 Eine Pauschalversteuerung mit 25 % kann auch für die unentgeltliche oder verbilligte Über-
eignung eines betrieblichen Fahrrads, das kein Kraftfahrzeug ist, in Anspruch genommen 
werden, wenn es den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn über-
eignet wird. 
 

 

2. III. Bürokratieentlastungsgesetz in Kraft 
 
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Bürokratie abzubauen und so die Wirtschaft dadurch 
auch finanziell zu entlasten. Dafür sind im III. Bürokratieentlastungsgesetz, das am 8.11.2019 vom 
Bundesrat gebilligt wurde, auch verschiedene steuerliche Maßnahmen vorgesehen. Dazu zählen: 
 

Gesundheitsförderung: Der Arbeitgeber kann ab dem 1.1.2020 – unter bestimmten Voraussetzun-
gen – bis zu 600 € (vorher 500 €) im Jahr steuerfrei leisten, um die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
seiner Beschäftigten durch betriebsinterne Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder entsprechen-
de Barleistungen für Maßnahmen externer Anbieter zu erhalten.  
Kurzfristige Beschäftigung: Der Höchstbetrag, bis zu dem eine Pauschalierung der Lohnsteuer mit 
25 % bei kurzfristig Beschäftigten zulässig ist, wurde von 72 € auf 120 € angehoben. Der pauschalie-
rungsfähige durchschnittliche Stundenlohn erhöht sich von 12 € auf 15 €.  
Gruppenunfallversicherung: Der Arbeitgeber kann die Beiträge für eine Gruppenunfallversiche-
rung mit einem Pauschsteuersatz von 20 % erheben, wenn der steuerliche Durchschnittsbetrag ohne 
Versicherungssteuer 62 € im Kalenderjahr nicht übersteigt. Dieser Betrag erhöht sich auf 100 € im 
Jahr.  
Kleinunternehmerregelung: Die Umsatzsteuer wurde von inländischen Unternehmern nicht erho-
ben, wenn der Umsatz im vergangenen Kalenderjahr die Grenze von 17.500 € nicht überstiegen hat 
und 50.000 € im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen wird. Die Anhebung auf 
22.000 € soll die seit der letzten Anpassung erfolgte allgemeine Preisentwicklung berücksichtigen.  
Existenzgründer: Die besondere Regelung, durch die Unternehmen im Jahr der Gründung und im 
Folgejahr verpflichtet werden, die Umsatzsteuer-Voranmeldung monatlich abzugeben, wird bis 2026 
ausgesetzt. 

 
Zu weiteren Maßnahmen gehören u. a. die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung, Erleichterungen bei der Archivierung von elektronisch gespeicherten Steuerunterlagen sowie die 
Option eines digitalen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe. 
 
 

3. Solidaritätszuschlag entfällt teilweise ab 2021 
 
Mit dem „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995“, das vom Bundesrat am 29.11.2019 
gebilligt wurde, wird die Abschaffung des Soli-Zuschlags gesetzlich definiert und der Soli in einem ers-
ten Schritt – ab 2021 – zugunsten niedriger und mittlerer Einkommen schrittweise zurückgeführt. 
 
Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags wurde für einkommensteuerpflichtige Personen eine Frei-
grenze (972 € /1.944 € Einzel- /Zusammenveranlagung) festgelegt. Diese Freigrenze wird auf 16.956 €/ 
33.912 € angehoben. Bis zu einem versteuernden Einkommen von 61.717 € ist dadurch kein Soli mehr 
fällig. Auf die Freigrenze folgt eine sog. Milderungszone. Sie gilt bis zu einer zu versteuernden Ein-
kommensgrenze von 96.409 €. Die Höhe des Soli-Zuschlags bleibt bei 5,5 % nach Überschreiten der 
Freigrenze. 
 
Anmerkung: Der Soli wird nicht abgeschafft bei den der Abgeltungsteuer unterliegenden Einkünften 
aus Kapitalvermögen und bei der Körperschaftsteuer (GmbH AG). Inwieweit die „teilweise“ Abschaf-
fung des Soli auch verfassungsrechtlich Bestand haben wird, werden die schon angedeuteten Klagen vor 
dem Bundesverfassungsgericht zeigen. 



4. Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei eigengenutzten Gebäuden 
 
Mit den Regelungen zur Erreichung der Klimaschutzziele bis 2030 fördert der Gesetzgeber auch steuer-
lich technologieoffene energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen ab 2020. 
 
So ermäßigt sich für energetische Maßnahmen an einem in der Europäischen Union oder dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum gelegenen, zu eigenen Wohnzwecken genutztem Gebäude auf Antrag die tarifli-
che Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, im Kalenderjahr des Ab-
schlusses der energetischen Maßnahme und im nächsten Kalenderjahr um je 7 % der Aufwendungen, 
höchstens jedoch um je 14.000 € und im übernächsten Kalenderjahr um 6 %, höchstens jedoch um 
12.000 € für das begünstigte Objekt. 
 
Folgende energetische Maßnahmen werden gefördert: 

 Wärmedämmung von Wänden, 
 Wärmedämmung von Dachflächen, 
 Wärmedämmung von Geschossdecken, 
 Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 
 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage,  
 Erneuerung der Heizungsanlage, 
 Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs-und Verbrauchsoptimierung und 
 Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind. 

Zu den Kosten für die Maßnahmen gehören auch die Kosten für Energieberater. 
 
Die Förderung kann für mehrere Einzelmaßnahmen an einem begünstigten Objekt in Anspruch genom-
men werden; je begünstigtes Objekt beträgt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung 40.000 €. Steht das 
Eigentum am Objekt mehreren Personen zu, können die Steuerermäßigungen insgesamt nur einmal in 
Anspruch genommen werden. 
 
Voraussetzung für die Förderung ist, 

 dass die jeweilige energetische Maßnahme von einem Fachunternehmen ausgeführt wird, das 
die erforderlichen Kriterien nach amtlich vorgeschriebenem Muster bescheinigen muss. 

 dass die Nutzung des Gebäudes durch den Steuerpflichtigen im jeweiligen Kalenderjahr aus-
schließlich zu eigenen Wohnzwecken erfolgt. Diese liegt auch vor, wenn Teile der Wohnung 
anderen Personen unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen werden. 

 dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhält, die die förderungsfähi-
gen energetischen Maßnahmen, die Arbeitsleistung des Fachunternehmens und die Adresse des 
begünstigten Objekts ausweisen und die in deutscher Sprache ausgefertigt ist. Des Weiteren 
muss die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgen. 

 dass das begünstigte Objekt bei der Durchführung der energetischen Maßnahme älter als zehn 
Jahre ist; maßgebend hierfür ist der Beginn der Herstellung. 

 
Nicht in Anspruch genommen werden kann die Steuerermäßigung, soweit die Aufwendungen als 
Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksich-
tigt worden sind oder wenn für die energetischen Maßnahmen eine Steuerbegünstigung für Baudenkmä-
ler oder Handwerkerleistungen beansprucht wird. 
 
Ebenfalls nicht gefördert werden Gebäude, bei denen es sich um eine öffentlich geförderte Maßnahme 
handelt, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden. 
 
Die Regelung ist auf energetische Maßnahmen anzuwenden, mit deren Durchführung nach dem 
31.12.2019 begonnen wurde und die vor dem 1.1.2030 abgeschlossen sind. Ist ein Bauantrag erforder-
lich, gilt als Beginn der Zeitpunkt der Bauantragstellung, für nicht genehmigungsbedürftige Vorhaben 
der Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung. 



5. Aufbewahrungsfristen 
 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 
das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufge-
stellt, der Handels - oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden sind oder der Buchungsbe-
leg entstanden ist. Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2019 ver-
nichtet werden: 
 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Buchungsbele-
ge (Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 1.1.2010, Bilanzen und 
Inventare, die vor dem 1.1.2009 aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion. 

 
» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von 

abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und Lohn-
konten, die vor dem 1.1.2014 entstanden sind. 

 
*Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren an-
hängig sind. 

 
Anmerkung: Durch die Regelungen des Gesetzes zur Bekämpfung von Schwarzarbeit sind auch Pri-
vatpersonen verpflichtet, Rechnungen und Belege über steuerpflichtige Leistungen zwei Jahre lang auf-
zubewahren. Das gilt für Steuerpflichtige, die handwerkliche Arbeiten im Haus und am Grundstück – 
wie z. B. bauliche und planerische Leistungen sowie Reinigungs-, Instandhaltungs- oder Gartenarbeiten 
– beauftragt haben. 
 
 
 
 
6.  Rückkehr zur Meisterpflicht 
 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2019 das vom Bundestag beschlossene „Vierte Gesetz 
zur Änderung der Handwerksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften“ gebilligt. Da-
nach soll in zwölf derzeit zulassungsfreien Handwerken künftig die Meisterpflicht wieder gelten. 
 
Es geht um diese zwölf Berufe: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, 
Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, 
Drechsler und Holzspielzeugmacher, Böttcher, Glasveredler, Schilder- und Lichtreklamehersteller, 
Raumausstatter sowie Orgel- und Harmoniumbauer. Die genannten Berufe sollen damit wieder attrakti-
ver und das Niveau der Leistungen angehoben werden. 



 
 
 
 
 

 

Basiszinssatz  
nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für 
die Berechnung von Verzugszinsen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

seit 1.7.2016 = - 0,88 %  
1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 %  

1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 
 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:  

lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
 

Verzugszinssatz ab 1.1.2002:  
(§ 288 BGB) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:  
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte  
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):  
Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte  
zzgl. 40 € Pauschale 

 

Verbraucherpreisindex  
(2010 = 100) 

 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 
106,1; September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 
105,7; Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2; Februar = 
103,8; Januar = 103,4 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex  

 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.  
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 


